
Anlage 1 zur Beschlussvorlage V0695/23 
 

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ingolstadt über die Benutzung der 
Bestattungseinrichtungen (Friedhofssatzung) 

 
 
Die Stadt Ingolstadt erlässt aufgrund 
 

- Art. 23 und Art. 24 Abs. 1. Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist 
folgende Satzung: 

 
 
Die Satzung der Stadt Ingolstadt über die Benutzung der Bestattungseinrichtungen 
(Friedhofssatzung) vom 10. September 2018 (AM Nr. 38 vom 19.09.2018), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 10. Mai 2019 (AM Nr. 21 vom 22.05.2019) wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 1 Änderungen 
 

1. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe c der Friedhofssatzung wird angefügt:  
 
„d) Grab im Urnenwäldchen“ 

 
 

2. § 19 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung: 
 

„§ 19 Urnensammelgrabanlagen 

(1) Urnensammelgrabanlagen (Urnenwandgräber, Urnengemeinschaftsgräber, Urnenbaum-
grabstätten und Gräber im Urnenwäldchen) werden von der Stadt Ingolstadt angelegt und 
gepflegt. In einem Grab im Urnenwäldchen kann eine Urne bestattet werden. In allen 
anderen Gräbern (Urnenwandgräber, Urnengemeinschaftsgräber und 
Urnenbaumgrabstätten) können bis zu zwei Urnen bestattet werden. 

(2) Urnenwandgräber, Urnengemeinschaftsgräber, Urnenbaumgrabstätten und Gräber im 
Urnenwäldchen dürfen nicht bepflanzt werden. Nur auf den dafür vorgesehenen 
Ablageflächen der jeweiligen Anlage darf Grabschmuck wie Schnittblumen, 
Blumengebinde, Grablichter und vergleichbare Gegenstände abgelegt werden. Außerhalb 
der Ablagefläche abgelegter Grabschmuck und unansehnlich gewordener Grabschmuck 
kann von der Stadt Ingolstadt entfernt und entsorgt werden.  

(3) Die Abdeckplatte eines Urnenwandgrabes, Urnengemeinschaftsgrabes oder einer 
Urnenbaumgrabstätte kann auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten durch eine fachlich 
geeignete Firma (z. B. Steinmetz) beschriftet werden. Die Verwendung anderer als der 
von der Stadt zur Verfügung gestellten Abdeckplatten ist unzulässig. Die Grabmalordnung 
gilt entsprechend. 

(4) Im Urnenwäldchen beschriftet die Stadt auf Wunsch des Grabnutzungsberechtigten ein 
Schild an der Gedenkstele mit dem Namen des Verstorbenen sowie dessen Geburts- und 
Sterbedatum.  

(5) Das Anbringen von Gegenständen sowie das Verändern des Erscheinungsbildes der 
Bäume von Urnenbaumgrabstätten und im Urnenwäldchen ist unzulässig. Die Stadt ist 
berechtigt, Pflegemaßnahmen an den Bäumen der Urnenbaumgrabstätten oder im 
Urnenwäldchen durchzuführen. Bei Untergang oder Beschädigung eines Baumes besteht 
für den Grabnutzungsberechtigten weder ein Anspruch auf finanziellen Ausgleich noch 
auf Nachpflanzung in der gleichen Art und Größe. 



(6) Die Stadt ist berechtigt, Urnen nach Ablauf der Nutzungsfrist aus dem Urnensammelgrab 
zu entfernen und die Asche an einer anderen Stelle des Friedhofs zu bestatten.“ 

 
 
 
 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 


